
 
 

 

 
Kreisschützenverband  

Aurich e.V. 
 

Ausschreibung Kreismeisterschaft 2027 

Luftdruck- und Feuerwaffen 
 
 
1.        Wettbewerbe 
  Wettbewerbe, Austragungsorte, Termine und Meldungen sind in der Einladung 
             aufgeführt.. 

 
2. Meldeverfahren 
 
2.1 Für alle Wettbewerbe sind Meldelisten erforderlich. Es dürfen nur Meldungen für 

Wettbewerbe abgegeben werden, die vom Kreis ausgeschrieben sind.  
 
2.2.1 Meldeschluss 

siehe unten der Ausschreibung. Die Meldungen müssen von den Vereinen zu den genannten    
Terminen vorliegen. Nicht ordnungsgemäße und unvollständige Meldungen werden an die 
Vereine zurückgesandt. Die Teilnahme der Sportler an der Kreismeisterschaft ist für diesen 
Fall grundsätzlich gefährdet. 

 
3. Benachrichtigung 
 
3.1 Die Startbenachrichtigung wird dem Verein (Sportleiter) zugesandt. ( per e mail ) 
 
4. Startgeld 
r  
4.1 Das Startgeld für jeden Einzelstart beträgt:         für LG und LP  3,00 €  
                                                                                         für Ordenanz und KK  9,00 
       für KK 50m 6,00 
 
4.2 Das Gesamtstartgeld der zugelassenen Schützen eines Vereins ist in einer Summe auf das 

Konto des Kreisschützenverbandes Aurich DE 37283500000000033639 zu überweisen. 
Siehe Sportordnung des DSB 0.7.5.2.1. Dazu gibt es eine gesonderte Rechnung. Bitte erst 
nach Eingang der Rechnung Überweisen.. 

 
4.3  Startkarten gibt es am Tag der Veranstaltung. 
 
5. Ummeldungen 
 
5.1 Bis 30 Minuten vor dem Start des 1. Mannschaftsschützen ist es dem Mannschaftsführer 

freigestellt, die Zusammensetzung der Mannschaften zu ändern, d. h. Ersatzschützen antreten 
zu lassen.  Die Anzahl der Starter eines Vereins  kann durch die Ummeldung nicht erhöht 
werden, ( 0.9.5. SpO). 

 
5.2 Bei Mannschaftsummeldungen ist eine Gebühr von 2.00 € je Mannschaft zu entrichten. 
 
6. Allgemeine Bestimmungen 
 
6.1 Das Kampf- und das Berufungskampfgericht werden vom Veranstalter bestimmt. 
 



 
 

 

6.2 Für Einsprüche und ihre Behandlung ist eine Gebühr von 25,00 € zu entrichten. 
6.2a Bei nicht antreten erfolgt ein Reuegeld in Höhe des Startgeldes. 
 
6.3 Die Kontrolle der Sportwaffen, Ausrüstung und Bekleidung findet unmittelbar vor dem Start 

statt. Kontrollen können auch während und unmittelbar nach dem Wettkampf durchgeführt 
werden. 

  
6.4 Das Vorschießen ( 0.9.4. SpO) regelt die Sportordnung des DSB. 
 Anträge hierzu sind bis zum jeweiligen Meldeschluss beim Kreissportleiter (schriftlich) 

einzureichen.(das Vorschießen gilt nur zur Teilnahme/Qualifizierung an der nächsten 
Meisterschaft. Die Ergebnisse kommen nicht mit in die Wertung.) 

 
6.5       Zur Kontrolle der Startberechtigung ist bei allen Starts der Wettkampfpass des NWDSB und    
             ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis mitzuführen ( 0.7.4.1 und 0.7.4.2 der SpO).                            
             Der Ausweis und der Wettkampfpass sind auf Verlangen den Wettkampffunktionären vorzulegen.      
 
6.6 Sportler, die nicht die deutsche Nationalität besitzen, können unter bestimmte 

Voraussetzungen  ( 0.7.5.1.3 SpO des DSB ) starten. 
 
7. Ausnahmegenehmigungen 
 

Für das Schießen mit Luftdruckwaffen muss für unter 12- Jährige eine 
Ausnahmegenehmigung und eine schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 
(Eltern) vorgelegt werden. 

 
 Jugendliche die das 14. Lebensjahr vollendet haben, aber noch keine 16 Jahre alt sind, 

müssen eine schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten (Eltern) vorlegen. 
 
Ausnahmegenehmigungen und schriftliche Einverständniserklärungen sind nur als Original 
oder beglaubigte Kopie mitzuführen und vorzulegen. 

 Diese Erlaubnis wird vor den Wettkampf  eingesammelt und danach wieder ausgehändigt. 
 
7.1 Das Nichtbefolgen der Anweisungen der Schießleiter, der Kampfrichter und der Aufsichten 

zieht eine Disqualifikation nach sich. 
 
7.2 Wer bei den Bezirksmeisterschaften zu starten beabsichtigt, hat dieses persönlich und 

deutlich auf der Startkarte zu kennzeichnen. 
 
7.3 Mit Abgabe der Meldung zur Teilnahme  an der Kreismeisterschaft  werden diese 

Ausschreibung und die Bestimmungen der SpO des DSB anerkannt. 
 
7.4 Alle nicht besonders aufgeführten Punkte dieser Ausschreibung zur Durchführung der 

Kreismeisterschaft regeln sich nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes. 
 
7.5        Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Veranstalter                          
             vorbehalten. 
 
 

8.     Meldeschluß            13.09.2026 
 

 
Kreisschützenverband 

   Aurich e. V. 



 
 

 

 
 

Jann Rosenboom                    Sylvia Schonvogel 
Vorsitzender                          Kreissportleiter 


